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Statuten des  

Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung 
 

 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung besteht mit Sitz in 

Konolfingen ein eigenständiger, völlig unabhängiger Verein im Sinne von Art. 60 des Schweize-

rischen Zivilgesetzbuches. Unter diesem Namen dürfen keine anderen Vereine gegründet 

werden. 

 

2. Zweck des Vereins 

a) Der Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung unterstützt unter Einbezug 

von möglichst allen Fans und in Zusammenarbeit mit anderen Fan-Organisationen alle 

Mannschaften der Dachorganisation SCL Tigers moralisch, in guten und in schlechten     

Zeiten. 

b) Der Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung organisiert Anlässe für seine 

Mitglieder und alle Interessierten, die daran teilnehmen möchten. 

c) Der Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung unterstützt ausgewählte 

Projekte der SCL Tigers und insbesondere der SCL Young Tigers im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten. 

d) Der Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung kann sich auch an Projekten 

anderer, lokaler, nationaler und internationaler Organisationen und Vereinen beteiligen. 
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3. Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich den Statuten unter-

stellt.  

Die Aufnahme erfolgt durch Bezahlung des Mitgliederbeitrages.  

Der Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung besteht aus Aktiv-, Freimit-

gliedern und Gönnern. 

3.1 Mitglieder 

a) Aktivmitglieder: Wer mindestens den ordentlichen Mitgliederbeitrag leistet, ist Aktivmit-

glied 

b) Freimitglieder: Personen können durch einstimmigen Beschluss der 

Mitgliederversammlung ernannt werden, die sich in besonderer Weise um den Fan-Club 

SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung verdient gemacht haben.  

c) Gönner: Wer mehr als 10 Franken zusätzlich zum ordentlichen Mitgliederbeitrag einzahlt, 

ist Gönner. Wer mehr als 50 Franken zusätzlich zum ordentlichen Mitgliederbeitrag 

einzahlt, wird auf der Homepage des Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und 

Umgebung für mindestens ein Jahr als Gönner aufgeführt. Vorbehalten bleibt das 

Aufschalten der Internetseite.  

3.2 Austritt 

Der Austritt erfolgt durch das Nichtbezahlen des Mitgliederbeitrages. Wer seinen Mitglieder-

beitrag nicht spätestens drei Monate nach Rechnungsstellung bezahlt hat, wird aus der 

Mitgliederkartei gelöscht. Ein schriftlicher Austritt ist nicht erforderlich. Mit erfolgtem Austritt 

aus dem Verein erlischt jeder Anspruch gegenüber dem Verein. 

3.3 Ausschluss 

Mitglieder, welche dem Zweck des Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen und Umgebung 

zuwiderhandeln oder dessen Ruf oder demjenigen der SCL Tigers schaden, können vom Vor-

stand provisorisch ausgeschlossen werden. Der Ausschluss muss durch die ordentliche Haupt-

versammlung definitiv genehmigt werden. 

4. Organisation 

Die Organe des Vereins sind: 

 Die Hauptversammlung 

 Der Vorstand 

 Die Revisoren 
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4.1 Die Hauptversammlung 

Das oberste Organ des Vereins ist die Hauptversammlung.  

Die Hauptversammlung wird vom Vorstand einberufen und umfasst sämtliche Mitglieder. Die 

Einladungen müssen spätestens 20 Tage vor der Hauptversammlung versandt werden. 

Anträge an die Hauptversammlung können dem Vorstand schriftlich 30 Tage vor der Haupt-

versammlung eingereicht werden. 

Von der Hauptversammlung ist ein Protokoll zu führen, welches den Mitgliedern zugänglich 

gemacht wird.  

a) Ordentliche Hauptversammlung: 

Die ordentliche Hauptversammlung findet bis Ende Juni statt. 

b) Aufgaben, Traktandenliste: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung 

2. Genehmigung Jahresbericht und Ausblick des Präsidenten/der Präsidentin 

3. Genehmigung Jahresrechnung, Budget und Mitgliederbeiträge 

4. Wahl des Vorstandes und der Revisoren, Kenntnisnahme von Mitgliedermuta-

tionen, Entscheid über definitive Mitgliederausschlüsse 

5. Jahresprogramm 

6. Anträge 

7. Verschiedenes 
 

c) Ausserordentliche Hauptversammlung: 

Eine ausserordentliche Hauptversammlung kann vom Vorstand oder einem Zehntel aller 

stimmberechtigten Mitglieder einberufen werden. Sie behandelt Geschäfte, welche ihrer 

Dringlichkeit wegen rasch behandelt werden müssen. 

d) Beschlussfähigkeit: 

Die Hauptversammlung ist immer und ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. Bei Abstimmungen entscheidet in allen Fällen das absolute Mehr. Der Vor-

sitzende hat kein Stimmrecht, gibt aber bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 

Alle Abstimmungen erfolgen offen und durch Handzeichen. 

4.2 Der Vorstand 

Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und führt die laufenden Geschäfte. 

a) Er besteht aus: 
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- Präsident/Präsidentin 
- Vize-Präsident/Vize-Präsidentin 
- Sekretär/Sekretärin 
- Kassier/Kassierin 
- 1 – 2 Beisitzer 

 

b) Amtsdauer, Wiederwahl, Austritt 

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder inklusive Präsidium beträgt 2 Jahre, mit Wiederwähl-

barkeit an der Hauptversammlung.  

Die Wiederwahl von Präsidium und Vorständen erfolgt alternierend je zur Hälfte in geraden 

und ungeraden Jahren.  

Austritte aus dem Vorstand sind nur auf die Hauptversammlung hin möglich. Das Rücktritts-

begehren ist dem Präsidium schriftlich drei Monate vor der Hauptversammlung zu unter-

breiten. 

c) Aufgaben 

Der Vorstand leitet den Verein gemäss den Vereinsstatuten.  

Die Vorstandssitzungen werden durch das Präsidium einberufen, wenn die Geschäfte oder 

zwei Vorstandsmitglieder dies verlangen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 

die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Von den Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu 

erstellen. 

4.3 Die Revisoren 

Die Revisionsstelle umfasst zwei Mitglieder (natürliche oder juristische Personen), welche 

alternierend für zwei Jahre gewählt werden. Diese haben die Jahresrechnung zu prüfen und 

die Geschäftsführung des Kassiers/der Kassierin zu überwachen und erstatten jährlich 

zuhanden der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht. 

Die Revisoren werden von der Hauptversammlung gewählt. 

4.4 Unterschriften 

a) Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Verein führt der Präsident/die Präsidentin 
zusammen mit dem Sekretär/der Sekretärin, in finanziellen Fragen zusammen mit dem 
Kassier/der Kassierin. 

 
b) Für die Bewirtschaftung des Vereinskontos bei der Post/Bank ist der Kassier/die Kassierin 

einzelunterschriftsberechtigt. 
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5. Finanzielles 

Die Vereinskasse wird gespiesen durch: 
- Mitgliederbeiträge 
- Gewinne aus Anlässen 
- Sammlungen 
- Freiwillige Spenden 

 
Die Mitgliederbeiträge werden jährlich an der Hauptversammlung festgesetzt.  

Der Kassier/die Kassierin führt die Kassengeschäfte nach den allgemeinen buchhalterischen 

Grundsätzen. Der Kassier/die Kassierin ist für die anvertrauten Gelder gemäss der 

einschlägigen Gesetzgebung (OR und ZGB) haftbar. 

Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Mai bis 30. April.  

Über die Verwendung eventueller Überschüsse nach Abzug einer angemessenen Reserve 

befindet auf Vorschlag des Vorstandes die Hauptversammlung. 

 

6. Haftung 

Für die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persön-

liche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 

7. Statutenänderung 

Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn 4/5 der anwesenden Mitglieder 

dem Änderungsvorschlag an der Hauptversammlung zustimmen. 

 

8. Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins wird an der Hauptversammlung beschlossen.  

Der Verein wird aufgelöst, wenn mindestens 4/5 der anwesenden Mitglieder dies 

beschliessen.  

Bei einer Auflösung des Vereins geht das Vereinsvermögen an die SCL Tigers oder die SCL 

Young Tigers. 
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9. Schlussbestimmungen 

Über alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Fälle entscheidet die Hauptversammlung. 

 

----------------------------------------------- 

 

 

Die vorliegenden Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 26. April 2012 angenom-

men worden und sind mit diesem Datum in Kraft getreten.  

Die Statuten wurden in Ziffer 4.4 anlässlich der Hauptversammlung vom 24. Mai 2013 

geändert. 

 

Der Präsident:     Die Sekretärin: 

 

______________________________ _______________________________ 
sig. Fritz Stucki     sig. Claudine Luginbühl 

 

 

 

 


